
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalratssitzung am: 03.07.2014  Vorlage:  15/02/14 

Vorberatung in: PK… SK… VK… REK… 

TOP 7: Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, Teilplan Sied-

lungsabfälle – Beteiligungsverfahren 

 Information 

 

Berichterstatter: Abteilungsdirektor Müller 

Bearbeiter: Regierungsbaudirektor Evers 
Regierungsbeschäftigter Mühlig 

 
 
 
Der Regionalrat fasst zu 1. einstimmig und zu 2. mehrheitlich bei 9 Ja-Stimmen zu  
6 Nein-Stimmen folgenden Beschluss: 

 
1. Der Regionalrat nimmt die Information zur Kenntnis. 

 
2. Der Regionalrat bezweifelt, dass die Zuweisung der ÖRE zu Regionen in allen Fällen 

die sinnvollste Entsorgungsmöglichkeit bietet. Die Bezirksregierung hat in ihrer Stel-
lungnahme (S. 3) unter dem ersten Spiegelstrich auf ökologisch begründete Aus-
nahmen hingewiesen. Hier müssen nach Auffassung des Regionalrates auch öko-
nomische Gründe mit aufgeführt werden. 

 
Ökonomische Gesichtspunkte sollten ein weiteres Ausnahmekriterium sein. 
Weiterhin sollten in begründeten Fällen auch Entsorgungswege außerhalb von 
NRW möglich sein. In den Randbereichen des Landes kann eine Entsorgung 
der Siedlungsabfälle außerhalb von NRW ortsnäher, aufgrund besserer Anla-
gentechnik ökologischer und darüber hinaus auch ökonomischer sein. 
 
Der Regionalrat stellt weiterhin fest: 

 
Durch die Vorgaben im neuen AWP werden die vorhandenen Verbrennungs-
überkapazitäten bei den MVA`s nicht beseitigt. Vielmehr werden Sie durch die 
flächendeckende Erfassung der biogenen Abfälle weiter zunehmen. 

Bezirksregierung Arnsberg
Geschäftsstelle des Regionalrates

E-Mail-Adresse: geschaeftsstelle.regionalrat@bezreg-arnsberg.nrw.de 

Tel.: 02931/82-2341, 2324 oder 2306   Fax: 02931/82-46177 

x  



 
Die hohen Zielwerte bei der getrennten Erfassung der biogenen Abfälle sollten nicht 
festgeschrieben werden. Zu Recht wird in der Stellungnahme der Bezirksregierung 
auf den sehr hohen, landesweiten Zielwert von 150 kg/E*a hingewiesen.  
Diese Erfassungsquote kann aus langjähriger Beobachtung der Praxis in SWF nicht 
erreicht werden.  Setzt man diese hohen Zielwerte fest, so besteht die Gefahr, dass 
ähnlich wie vor ca. 10 Jahren bei den Verbrennungsanlagen und vor 20 Jahren bei 
den Deponien Überkapazitäten bei den Behandlungsanlagen entstehen, welche 
dann wiederum durch den Gebührenzahler finanziert werden müssen. 
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Beschlussvorschlag: 

 
Der Regionalrat nimmt die Information zur Kenntnis. 
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Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

NRW (MKULNV) hat mit Datum 05.03.2014 den Entwurf des neuen Abfallwirtschaftsplans 

Nordrhein-Westfalen, Teilplan Siedlungsabfälle (s. Anlage 1) im Ministerialblatt (MBl. NRW.), 

Ausgabe 2014 Nr. 7 vom 07.03.2014 bekannt gegeben. Der Entwurf des neuen Abfallwirt-

schaftsplans Nordrhein-Westfalen, Teilplan Siedlungsabfälle, wurde auf der Grundlage einer 

umfassenden Vorstudie in einem offenen und transparenten Verfahren erarbeitet. 

 

Entsprechend den Vorgaben des § 31 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und § 14h Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) führt das MKULNV ein Beteiligungsverfah-

ren (kreisfreie Städte, Kreise und kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie öffentlich-

rechtliche Entsorgungsträger) durch. Zeitgleich findet die Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

Maßgabe von § 32 KrWG und § 14i UVPG statt. 

 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens ist auch der Bezirksregierung Arnsberg mit Erlass 

vom 10.03.2014 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Die Frist für die Abgabe 

der Stellungnahme ist vom MKULNV mit Erlass vom 06.05.2014 bis zum 30.09.2014 verlän-

gert worden. Unabhängig davon wird die Bezirksregierung Arnsberg ihre Stellungnahme mit 

Datum 04.07.2014 abgeben. 

 

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 06.06.2014 im Vorfeld einen Informationsaustausch 

mit den Kreisen und kreisfreien Städten als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger durchge-

führt. 

 

Die als Anlage 2 angefügte Stellungnahme zum Entwurf des Abfallwirtschaftsplans wird un-

ter Bezugnahme auf die Regionalratssitzung vom 19.03.2014 zur Kenntnis gegeben. 



ANLAGEN 



                  Anlage 1 

 

Entwurf Abfallwirtschaftsplan NRW 

 

 

http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/abfall/abfallwirtschaftsplanung/siedlungsabfall/
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Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und  
Verbraucherschutz NRW 
40190 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
 
Abfallwirtschaft 
Abfallwirtschaftsplan Nordrhein Westfalen, Teilplan Siedlungsabfälle 
Erlasse vom 10.03. und 06.05.2014, Az.: IV-3/IV-2-844.07 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Ziele des mit o.g. Erlass von Ihnen vorgelegten Entwurfs des Abfall-

wirtschaftsplans NRW, Teilplan Siedlungsabfälle sind im Wesentlichen 

eine regionale Entsorgungsautarkie und Kooperationen auf freiwilliger 

Basis, um damit Entsorgungssicherheit im Lande sowie Gebührenstabili-

tät zu gewährleisten. Eine Zuweisung zu bestimmten Anlagen erfolgt 

nicht, statt dessen ist für die Entsorgung im Land NRW die Bildung von 

drei Entsorgungsregionen vorgesehen. Durch die Festlegung der Ent-

sorgungsregionen wird das kommunale Selbstverwaltungsrecht weniger 

stark eingeschränkt als durch direkte Zuweisungen.  

 

Zu dieser Thematik Abfallwirtschaftsplan NRW  hat die Bezirksregierung 

Arnsberg am 06.06.2014 einen Informationsaustausch mit den öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträgern (ÖRE) des Regierungsbezirks 

Arnsberg durchgeführt und diesen vorab Gelegenheit zur Abgabe einer 

vorläufigen Stellungnahme gegeben. 

brar0727
Textfeld
Anlage 2
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Im Fokus  des Informationsaustausches am 06.06.2014 standen die  

Themen:  

 Bildung  von Entsorgungsregionen und Kooperationen,  

 Überkapazitäten der Müllverbrennungsanlagen sowie  

 die Bioabfallentsorgung. 

 

Derzeit stellt sich die Abfallentsorgung im Regierungsbezirk Arnsberg so 

dar, dass eine Vorbehandlung der Siedlungsabfälle weitgehend inner-

halb der vorgesehenen Entsorgungsregion Westfalen erfolgt.  

Gleichwohl  wird bei einigen ÖRE die Festlegung von Entsorgungsregi-

onen kritisch gesehen, da dadurch das Selbstverwaltungsrecht der Krei-

se und kreisfreien Städte  beeinträchtigt  werde. Zudem trugen einige 

ÖRE vergaberechtliche Probleme bei zukünftigen  Ausschreibungen vor. 

Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, statt fester Entsorgungsregionen 

einen bestimmten Radius für die Nutzung von Anlagen vorzugeben, um 

insbesondere den ökologischen Aspekt kürzerer Fahrstrecken zu be-

rücksichtigen. 

 

Im Laufe der Diskussion am 06.06.2014 wurde darauf hingewiesen, 

dass auch schon der aktuell noch gültige AWP aus dem Jahre 2010 

Vorgaben zur Entsorgungsregion enthält (Land NRW) und damit keine 

Entsorgung von Siedlungsabfällen in andere Bundesländer vorsieht.  

 

Die Stellungnahmen der ÖRE werden Ihnen im Rahmen Ihres Beteili-

gungsverfahrens noch direkt zugehen. 
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Votum der Bezirksregierung Arnsberg zum AWP NRW:  

- Kooperationen und Entsorgungsregionen  

Der Grundgedanke der Förderung und Entwicklung regionaler Ko-

operationen bis hin zur Gründung neuer  Zweckverbände auf freiwil-

liger Basis  wird seitens der Bezirksregierung Arnsberg begrüßt.  

Jedoch sollten bei der geplanten Bildung von Entsorgungsregionen 

ökologisch begründete Ausnahmen innerhalb NRW möglich sein. 

 

- Auslastung der Müllverbrennungsanlagen 

Eine Nichtauslastung der Müllverbrennungsanlagen, die seinerzeit 

überwiegend unter kommunaler Federführung und mit kommunalen 

Investitionen zur Sicherstellung der Entsorgungssicherheit errichtet 

worden sind, führt mittelfristig im Bezirk zu stärkeren Belastungen 

der kommunalen Gebührenhaushalte. Einige ÖRE beanstanden die 

Beschränkung auf bestimmte Müllverbrennungsanlagen und die da-

mit für sie entstehenden Kosten. 

 

- Bioabfall 

Bezüglich der angestrebten Vergärung von Bioabfällen ist zu bezwei-

feln, ob zeitnah genügend Anlagenkapazitäten vorhanden sein wer-

den und ob für das Outputmaterial Entsorgungssicherheit bestehen 

wird. Der landesweite  langfristige  Zielwert  von 150 kg/E*a für ge-

trennt erfasste Bioabfälle erscheint hoch. Dies insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass eine nicht unerhebliche Menge bei der Eigenkom-

postierung unberücksichtigt geblieben ist. Die Menge der Eigenkom-

postierung sollte bei den Zielwerten daher mit einfließen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. 

Bernd Müller 


	v15
	v15 gesamt
	v15
	v15_a
	anlagen
	Abfallwirtschaftsplan
	AWP Erlass vom 10_03_2014
	v15_Anlage 2014-07-04-Bericht an MKULNV zu AWP O




